
die Mittel im Rahmen des Haushaltsvoll-
zugs tatsächlich in Anspruch genommen
werden, ist dagegen nicht relevant. Auch
bei Zahlungen an kreiseigene Unterneh-
men muss durch eine entsprechende
Zweckbindung oder Verwendungszusage
sichergestellt werden, dass die an das
Unternehmen fließenden Zuwendungen
ausschließlich der Erfüllung von Landkreis-
aufgaben dienen. Bleibt es dagegen dem
Empfänger überlassen, ob er damit (auch)
landkreisfremde Vorhaben finanziert, so ist
der Gesamtbetrag nicht umlagefähig.30

Übergreifende Haushaltsbetrachtungen
sind dagegen nicht statthaft. Gemeinden
können insoweit nicht geltend machen,
dass bereits vorangegangene Haus-
haltspläne Ausgaben für landkreisfremde
Zwecke enthalten hätten und dass durch
diedamaligenZahlungendasLandkreisver-
mögen dauerhaft gemindert bzw. der allge-
meine Schuldenstand erhöht worden sei.
Der Bayerische Verwaltungsgerichts-
hof führt dazu aus:

„Die Auswirkungen eines in der Vergangenheit
liegenden rechtswidrigen Ausgabeverhaltens auf
die gegenwärtige Finanzkraft des Landkreises
lassen sich in der Regel nicht quantifizieren, da
rückblickend kaum mehr feststellbar sein wird, in
welchem Umfang eine unzulässigerweise über-
nommene Aufgabe durch Einsparungen oder
Mehreinnahmen an anderer Stelle oder durch
eine Neuverschuldung finanziert wurde. Zurück-
liegende Kompetenzüberschreitungen schmä-
lern daher nicht das in Art. 56 Abs. 2 LKrO nor-
mierte Recht des Landkreises, sich die zur Er-

füllung seiner derzeitigen Aufgaben erforderli-
chen, anderweitig nicht erzielbaren Einnahmen
durch Erhebung einer Kreisumlage in jedem Jahr
aufs Neue zu beschaffen. Dies gilt sogar insoweit,
als sich der aktuelle Finanzbedarf aus der Ver-
pflichtung zur Rückzahlung eines in früheren
Haushaltsjahren zu Unrecht erhobenen Teils
der Kreisumlage ergibt. Auch die Erfüllung solcher
Erstattungsansprüche der kreisangehörigen Ge-
meinden fällt als Pflichtaufgabe in die Verbands-
kompetenz des Landkreises und erhöht daher
das Umlagesoll.“31

Eine Ausnahme davon besteht nur, wenn
auf kreispolitischer Ebene ausdrücklich
entschieden wurde, die betreffende Auf-
gabe durch eine zusätzliche Kreditaufnah-
me zu finanzieren, und sich deshalb exakt
darlegen lässt, dass die Mehrbelastung für
den Kreishaushalt nicht aus der im jewei-
ligen Haushaltsjahr vorgesehenen Mittel-
verwendung besteht, sondern aus der
(meist deutlich höheren) Summe der in
den Folgejahren zu erbringenden und in
den jeweiligen Haushaltsplänen zu veran-
schlagenden Zins- und Tilgungsleistun-
gen.32

b) Subsidiäres Spitzenbedarfsdeckungs-
mittel

Die Landkreisemüssen (und dürfen nur)
die Kreisumlage erheben, soweit sie
ihren Finanzbedarf nicht anderweitig de-
cken können.33

Dies bedeutet aber nicht, dass die Kreise
die für ihre Aufgabenerledigung vorrangi-

gen Deckungsmittel bis zur Grenze
des Möglichen auszuschöpfen hätten,
bevor sie berechtigterweise die Kreisum-
lage erheben bzw. erhöhen.34 Grundsätz-
lich ist es den Kreisen jedoch verwehrt,
die gesetzlich angelegteRangordnung
dadurch zu unterlaufen, dass sie die von
ihnen eigenverantwortlich bestimmbaren
Einnahmequellen bewusst zulasten der
Kreisumlage verschonen bzw. fehlerhaft
veranschlagen.35

Die Frage, ob ein Kreis auch auf die Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme höherer
Kredite statt der Erhebung bzw. Erhö-
hung der Kreisumlage verwiesen wer-
den kann, ist dabei eindeutig zu vernei-
nen.36 Ein Kreis darf Kredite nur aufneh-
men, wenn eine andere Finanzierung nicht
möglich ist oder wirtschaftlich unzweck-
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Abb. 1:  Gewicht der Kreisumlage im Kontext der Kreiseinnahmen 
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tem und der damit verbundenen Einführung eines
Gesamtabschlusses nichts verändert (so auch VG
Aachen, Urt. vom 10.11.2011 – Az.: 4 K 1628/08, 4
K 335/09 und 4 K 1500/10).

30 BayVGH, BayVBl. 2011, 632 (634).

31 BayVGH, BayVBl. 2011, 632 (634).

32 BayVGH, BayVBl. 2011, 632 (634) mit Hinweis auf
ThürOVG vom 18.12.2008 (Az. 2 KO 994/06), nur
in Leitsätzen abgedruckt: DÖV 2009, 465.

33 Reimer (Fn. 18), S. 63.

34 OVG NW, NWVBl. 2011, 19 (20).

35 OVG SH, DVBl. 1995, 469 (475); Ehlers, DVBl.
1997, 225 (230); Henneke, Öffentliches Finanzwe-
sen. Finanzverfassung, 2. Aufl. 2000, Rdn. 1011;
Oebbecke, Die Verwaltung 2009, 247 (254). Siehe
ausf.: Henneke (Fn. 17).

36 Reimer (Fn. 18), S. 64 f.
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